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ZUR ARBEITSSITUATION VON BEHINDERTEN

Es fällt behinderten und nichtbehinderten auf, dass in unserm.
land die arbeitssituation von behinderten noch immer nicht befriedigend

geregelt ist. Es sind noch viele mutige schritte nötig, um
diesem ziel näher zu kommen und auch den behinderten in der
arbeitsweit gleiche Chancen zu geben. Das IMPULS-mitglied Bruno
Stuber, Sozialarbeiter und leiter der Caritasstelle der römisch-katholischen

landeskirche des Kantons Aargau, versucht aus seiner
Sicht Und seiner erfahrung mit behinderten den gegenwärtigen
zustand zu umschreiben und aufzuzeigen, was kurz oder langfristig
getan werden musste.

redaktion

Das redaktionsteam erwartet
einen überblick über die
arbeitssituation der behinderten. Vorerst

sei festgehalten, dass die
arbeitssituation der behinderten
in vielen belangen gleich ist
wie für die nichtbehinderten.
Die arbeitssituation ergibt sich
aus dem bestehenden gesell-
schaftssystem mit all seinen
vor- (relativ breiter Wohlstand,
relativ freie entfaltung seiner
möglichkeiten) und nachteilen
(hoher leistungsdruck, einseitiges

lohnsystem, wenig
mitspräche und "mitbestimmung). In
anderen belangen zeigt sich
den behinderten aber eine
spezielle situation, die sie auch
mit andern randgruppen teilen.
Die berufliche position hängt
ganz wesentlich von der
Schulbildung und der weiterführenden
ausbildung ab; Trotzdem seit der
einführung der Invalidenversicherung

die Schulung und'ausbildung
der behinderten erfreuliche

fortschritte gemacht haben, «

kann vpn einer Chancengleichheit
für die behinderten noch nicht
gesprochen werden. Nur wenig
behinderten, gelingt der durch-.
bruch in eine höhere position
oder die aufnähme einer selb- '

ständigen erwerbstätigkeit.

In der Schulbildung, ausbildung
und arbeitsweit sind den behinderten

von der behinderung her
grenzen gesetzt. Diese grenzen
sehen für einen gehörlosen an-'
ders als für einen geistigbehinderten.

Diese grenzen werden
häufig noch eingeengt durch
innere barrieren (ablehnung,
Vorurteile, Unsicherheit im umgang
mit behinderten, usw.) bei leh-
rern, arbeitgebern, mitarbeitern,
usw. und äussere barrieren
(unpassende ausbildungs- und ar-
beitsplätze, treppen und stufen
vor und in schulen und betrieben,
usw.).

Für behinderte, die in der freien
Wirtschaft eingegliedert sind,
ist die gefahr gegeben, dass sie
sich an den sogenannten gesunden

messen, bzw. an ihnen
gemessen werden. Nicht selten
resultiert aus diesem massneh-
men eine Überforderung. Wer hat
schon Verständnis für das
verlangsamte arbeitstempo des psy-
chi-schbehinderten? Wer von den
mitarbeitern kann schon ermessen,

was es für eine person im
rollstuhl bedeutet, das ganze
arbeitspensum durchzustehen und'
erst noch einen eigenen haushält

zu führen? Warum muss sie
sich diese freiheit unter auf-



bietung aller physischen und
psychischen kräfte erkämpfen?

Behinderte, die in behinderten-
werkstätten arbeiten, haben
bezüglich arbeiten wenig auswahl.
Arbeiten, die für geistigbehinderte

durchaus befriedigend sein
können, sind dies nicht auch
schon für körperlichbehinderte.
Die Zufriedenheit mit solchen
arbeiten kann daher nicht eben
gross sein, was sich auf das
Wohlbefinden des ganzen menschen
auswirken muss.

Leser, welche diese gedanken als
zu negativ empfinden, mögen
bedenken, dass man die qualität

einer gesellschaft u.a. daran
misst, wie weit es ihr gelingt,
auch die menschliche entfaltung
der angehörigen von randgruppen
soweit als möglich zu fördern.
Unter diesem aspekt lässt sich
wohl behaupten, dass die Schweiz
in bezug auf die arbeitssituation
der behinderten noch immer ent-
wicklungsland ist.
Hoffentlich werden diese gedanken
nun durch viele persönliche er-
lebnisberichte ergänzt, bestätigt
oder richtig gestellt.

Bruno Stuber

Glarus voraus!

"Ausgerechnet der landsgemeindekanton Glarus ist allen andern
ständig als pionier vorausgegangen, als es galt, die arbeiter
gegen eine übermässige ausbeutung ihrer arbeitskraft in schütz
zu nehmen: landsgemeinde-beschlüsse führten in Glarus als
allererstem europäischem Staat den gesetzlichen .zwölfstundentag ein,
verboten die nachtarbeit und hielten schulpflichtige kinder von
den fabriken fern. Auch der missmut der industriellen über
dergleichen "übergriffe" des Staates in den bereich ihrer
kapitalistischen freiheit hat es nicht verhindern können, dass die
stimmberechtigten spinner, weber und drucker sich in einem ar-
beiterverein sammelten, der an der denkwürdigen landsgemeinde
von 1864 - mit Unterstützung bürgerlicher und nicht zuletzt
auch geistlicher reformfreunde - die widerstände von arbeitge-
bern, regierung und landrat gegen solche damals als kühn, ja
als revolutionär empfundenen massnahmen kurzerhand über den
häufen rannten. Nachdem es die industrielle vorhut der Schweiz
gewesen war, wurde Glarus nun auch zu ihrer sozialen; seine
erfahrungen waren es, die zum erlass des ersten eidgenössischen
fabrikgesetzes ermutigten, und nicht zufällig hatte ein Glarner
als erster fabrikinspektor des bundes dieses gesetz praktisch
durchzuführen. Und ebenso ging Glarus 1916 den stadtkantonen
mit der einführung einer kantonalen alters~ invaliden- und hinter

bliebenenverSicherung voraus, die nach verschiedenen miss-
lungenen anlaufen erst in den späten vierzigerjähren auf
eidgenössischem boden durchgesetzt werden konnte.,."

Fritz R. Allemann, 25 mal die Schweiz, S. 83
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